
Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer kommt es auf die Höhe des 
Erbes und den Verwandtschaftsgrad an. Bei einem Erbe gibt es einen 
bestimmten Freibetrag, bis zu diesem Betrag muss keine Erbschafts-
teuer gezahlt werden. 

Steuerklasse Personenkreis Freibetrag 

I         

                             

                         

II   

III   

Ehegatte /  eingetragener 

Lebenspartner 

Kinder und Stiefkinder 

Enkel und Stiefenkel bei 

vorverstorbenen Kindern 

und Stiefkinder 

Enkel und Stiefenkel 

Eltern und Großeltern bei 

Erwerb von Todes wegen 

500.000 Euro 

400.000 Euro 

400.000 Euro 

200.000 Euro 

100.000 Euro 

Eltern und Großeltern 

(bei Schenkungen), Ge-

schwister, Abkömmlinge 

ersten Grades von Ge-

schwistern, Stiefeltern, 

Schwiegerkinder, 

Schwiegereltern, ge-

schiedener Ehegatte 

  20.000 Euro 

Alle übrigen Erwerber   20.000 Euro 



Steuertarif pro Steuerklasse      

Wert des steuerpflichtigen Er-

werbs bis einschließlich … Euro 

I II III 

75.000 Euro 7% 15% 30% 

300.000 Euro 11% 20% 30% 

600.000 Euro 15% 25% 30% 

6.000.000 Euro 19% 30% 30% 

13.000.000 Euro 23% 35% 50% 

26.000.000 Euro 27% 40% 50% 

Über 26.000.000 Euro 30% 43% 50% 

Die Erbschaftssteuerklasse hat nichts mit der Steuerklasse zu tun, in 
die man vom Finanzamt eingeordnet ist. Die Erbschaftssteuerklasse 
als Erbe ergibt sich rein aus dem Verhältnis zu demjenigen, der das 
Erbe hinterlässt (Erblasser).  

Die Höhe der Erbschaftssteuer wird durch den Erbschaftssteuersatz 
bei Nachlass festgesetzt. Je nach Verwandtschaftsgrad greift die je-
weilige Erbschaftssteuerklasse. Übersteigt das Erbe den Steuerfreibe-
trag müssen für die folgenden Beträge Steuern gezahlt werden:  

https://www.steuerklassen.com/
https://www.steuerklassen.com/finanzaemter/
https://www.steuerklassen.com/erbschaftssteuer/erbschaftssteuersatz/
https://www.steuerklassen.com/erbschaftssteuer/nachlass/

